
 

 
 

Entwurf einer Gebührensatzung  
für das Nachbarschaftshaus Gostenhof 

 
Fassung vom 08. Oktober 2003 
 
♦ Dieser Entwurf wurde von den Mitarbeitern des Nachbarschaftshauses erstellt. 

♦ Grund für die Erstellung waren die Vorgaben aus dem Gutachten (Das Nachbarschafts-
haus Gostenhof – Chancen, Profile, Perspektiven) und der Auftrag zum Erstellen einer 
Gebührensatzung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Nürnberg. 

♦ Es ist ein Entwurf und somit auch im Laufe der Diskussion veränderbar. 

♦ Er ist öffentlich und dient als Grundlage für die Diskussion der Nutzer, Initiativen, Grup-
pen und Vereine und des Beirates im Nachbarschaftshaus. 

♦ Eine breite Diskussion auf allen Ebenen des Nachbarschaftshauses ist ausdrücklich er-
wünscht.  

♦ Hauptforum dieser Diskussion sind die entsprechenden Beiratssitzungen, zu denen ge-
sondert eingeladen wird. Natürlich konnen Sie Ihre Gedanken, Anregungen, Vorschläge, 
Bedenken auch in schriftlicher Form (Brief, Fax, mail) an den Beirat oder das Nachbar-
schaftshaus senden oder in mündlicher Form an einen Beirat oder Mitarbeiter Ihres Ver-
trauens weitergeben. 

♦ Ziel ist es, eine gemeinsame Vorlage für eine Gebührensatzung zu erarbeiten, die dem 
Sozialamt der Stadt Nürnberg zur weiteren Entscheidung vorgelegt wird.  
 

 
 
Klara Langmar 
Leiterin des Nachbarschaftshauses Gostenhof 
November 2003 
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Gebührensatzung 
für das Nachbarschaftshaus Gostenhof 

 
 
 

Die Stadt Nürnberg erläßt aufgrund der Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 8 des Kommunalabga-
bengesetzes vom ????? folgende Gebührensatzung für das Nachbarschaftshaus Gostenhof 

 
 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
1) Gebühren nach dieser Satzung werden erhoben für 

 
a) die Nutzung von Räumen je nach Nutzungsart und Nutzungsumfang nach den Tari-

fen laut der Anlage 1-3 
 

b) die Teilnahme an Kursen 
 

c) für das Erstellen von Kopien 
 

d) die ordnungsgemäße Entsorgung der Materialien im Fotolabor 
 

 
2) Die Entscheidung über die Zuordnung zu einem Tarif trifft die Leitung des Nachbar-

schaftshauses Gostenhof unter Berücksichtigung der Kriterien für die einzelnen Tarife. 
Für Veranstaltungen, die mehrere Tage direkt hintereinander stattfinden, kann die Lei-
tung eine Pauschale vereinbaren. 
 
 
 

§ 2 
Nutzung von Räumen 

 
1) Veranstaltungen im Hof oder Garten können bei schlechtem Wetter im großen oder klei-

nen Saal ohne zusätzliche Berechnung stattfinden. 
 
 

2) Angefangene Stunden gelten als volle Stunden. Es werden mindestens drei (bei Kursen 
eineinhalb), höchstens jedoch fünf weitere Stunden je Tag berechnet. Für den Einlaß, die 
Vorbereitungs- und Abschlußarbeiten (z.B. Reinigung, Aufräumen) können die Räume 
zusätzlich bis zu einer Stunde kostenlos genutzt werden. 
 
 

3) Die Bedingungen der Nutzung des großen und kleinen Saales, der Aula und des Hofes 
werden durch eine Nutzungsvereinbarung geregelt. 
Für eine Nachberechnung und für eine nachträgliche Änderung der Nutzungsvereinba-
rung auf Veranlassung des Nutzers wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 € berechnet. 
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4) Bei der Vereinbarung über die Nutzung nachstehender Räume wird eine Kaution mit fol-

genden Beträgen erhoben: 
 
Großer Saal, Aula, Hof   50,00 € 
 
Garten, kleiner Saal, Turnhalle  30,00 € 
 
Die Kaution wird mit nach § 5 Abs. 1 Satz 1 anfallenden Gebühr für anfallende Reini-
gungs- und Aufräumarbeiten verrechnet. Sie wird – ohne Verzinsung – unverzüglich zu-
rückbezahlt, wenn der diensthabende Mitarbeiter den ordnungsgemäßen Zustand der 
Räume festgestellt hat. 
 
 

5) Der Ausfall eines Saalnutzungstermins muss mindestens 5 Tage vor dem eigentlichen 
Termin dem Nachbarschaftshaus gemeldet werden. Geschieht dies nicht, hat der Veran-
stalter nachfolgende Ausfallentschädigung zu zahlen: 
 
Großer/kleiner Saal, Hof, Garten  25,00 € 
 
Aula     50,00 € 
 
 

6) Die Nutzung aller Räume durch die hausverwaltende Dienststelle und den Beirat des 
Nachbarschaftshauses ist gebührenfrei. Dies gilt ebenso für  städtische Dienststellen, 
Vereine, Initiativen und Gruppen, soweit diese ausschließlich eine soziale Beratung in 
den Räumen durchführen  
 
 

7) Das Kinderzimmers (Raum 204) wird für organisierte Kinderbetreuungen während Ver-
anstaltungen oder Gruppentreffen gebührenfrei zur Verfügung gestellt. 

 
 

 
§ 3 

Kursgebühren 
 

1) Das Nachbarschaftshaus veranstaltet im Bildungsbereich, zur sozialen Integration und 
zur Freizeitgestaltung Kurse, für die jeweils Gebühren erhoben werden. 
 
 

2) Bei der Festlegung der Gebühren werden soziale und pädagogische Intentionen berück-
sichtigt. Die Kalkulation erfolgt aufgrund der Höhe der Honorare, die Dauer und der In-
tensität vorbereitender Arbeiten durch die städtischen Mitarbeiter. Die Höhe der Gebüh-
ren wird von der Leitung des Nachbarschaftshauses festgelegt. 
 
 

3) Für Inhaber des Nürnberg-Passes gilt in der Regel eine Ermäßigung der Gebühren um 
50 v. H.  
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§ 4 

Sonstige Gebühren 
 

1) Für Kopien werden nachfolgende Gebühren erhoben: 
 
1 Kopie DIN A 4    0,05 € 
 
1 Kopie DIN A 3    0,10 € 

 
2) Für die ordnungsgemäße Entsorgung der Materialien im Fotolabor wird eine Gebühr von 

1,50 €. je Nutzung erhoben. 
 

 
3) Werden die Räume bzw. der Hof oder Garten nicht in ordnungsgemäßen Zustand verlas-

sen, wird eine Gebühr von 30,00 € für die zusätzliche Reinigungs- und Aufräumarbeiten 
berechnet. 
 

 
 

§ 5 
Gebührenschuldner 

 
1) Gebührenschuldner ist jede natürliche und juristische Person, die eine der vorgenannten 

Nutzungen oder Dienstleistungen in Anspruch nimmt bzw. auslöst. Für Kinder und Ju-
gendliche sind die Erziehungsberechtigten Gebührenschuldner. 
 
 

2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 
 

§ 6 
Fälligkeit, Gebührenrückerstattung 

 
1) Die Gebühren für die Nutzung von den in § 2 genannten Räumen nach dem Grundtarif 

werden am Tag der Nutzung fällig.  
 
 

2) Die Gebühren für die Nutzung von den in § 2 genannten Räumen nach dem ermäßigten 
Tarif werden je nach Nutzungshäufigkeit am Tag der Nutzung, monatlich, vierteljährlich 
oder halbjährlich im Nachhinein fällig. 
 
 

3) Die Gebühren für die Nutzung von den in § 2 genannten Räumen nach dem Sondertarif 
werden je nach Nutzungshäufigkeit am Tag der Nutzung, vierteljährlich, halbjährlich oder 
jährlich im Voraus fällig. 
 
 

4) Die Kursgebühren werden mit der Anmeldung fällig und werden in der Regel durch eine 
einmalige Einzugsermächtigung eingezogen. In Einzelfällen können die Kursgebühren 
auch bar bei Kursbeginn gezahlt werden. 
 
 

5) Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr. In Ausnah-
mefällen kann die Verwaltung des Nachbarschaftshauses einen Rücktritt genehmigen. 
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 § 7 

Spezielle Vereinbarungen 
 
1) Mit Vereinen, Initiativen und Gruppen, die vor Inkrafttreten der Gebührensatzung einen 

festen Raum genutzt haben, können nachfolgende Vereinbarungen getroffen werden. 
 
a) Die Möglichkeit der Nutzung eines festen Raumes wird jährlich neu überprüft und 

entschieden.  
 

b) Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Raum. 
 

c) Die Gebühr beträgt im Monat 
- für einen Raum bis 20 m2   25,00 € 
- für einen Raum bis 30 m2   30,00 €  
- für einen Raum über 30 m2  35,00 € 
 

d) Die Gebühren sind halbjährlich im Voraus zu entrichten. 
 
 

2) Ausgenommen von dieser Regelung sind die Werkstätten im Keller. 
 
 

3) Mit Organisationen und Vereinen, bei denen die Systematik des Tarifsystem nicht an-
wendbar ist, wird eine gesonderte Vereinbarung getroffen. 

 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. 
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Anlage 1 
 
Grundtarif 
Gilt für alle Raumnutzungen, soweit nicht andere Tarife anzuwenden sind. 
 
Raum/Ort Raumgröße

(gerundet m²)
Gebühr für

1.5 Stunden
(nur für Kurse)

Gebühr für
3 Stunden

jede weitere
Stunde

Aula            160 80,00 € 10,00 €
großer Saal 136 34,00 € 68,00 € 8,00 €
kleiner Saal  55 13,50 € 27,00 € 3,00 €
Sen.Treff Lesezimmer 14 6,00 € 0,50 €
Sen.Treff Wohnzimmer 27 6,50 € 13,00 € 1,50 €
Sen.Treff Gruppenraum I 35 8,50 € 17,00 € 2,00 €
Sen.Treff Gruppenraum II 18 4,50 € 9,00 € 1,00 €
Sen.Treff Küche 9 4,00 € 0,50 €
108 (Computerraum) 
nur für Kurse und ähnliches 

18 9,00 € 18,00 € 2,00 €

113 34 8,50 € 17,00 € 2,00 €
114 35 8,50 € 17,00 € 2,00 €
201 38 8,50 € 17,00 € 2,00 €
Küche Frauenbereich 32 8,00 € 16,00 € 2,00 €
203 25 6,50 € 13,00 € 1,50 €
204 (Kinderzimmer) 36 8,50 € 17,00 € 2,00 €
205 57 13,50 € 27,00 € 3,00 €
207 26 6,50 € 13,00 € 1,50 €
211 26 6,50 € 13,00 € 1,50 €
212 36 8,50 € 17,00 € 2,00 €
301 15 4,00 € 8,00 € 1,00 €
303 16 4,00 € 8,00 € 1,00 €
304 16 4,00 € 8,00 € 1,00 €
Kneipp Küche mit Nebenraum 40 10,00 € 20,00 € 2,50 €
Kneipp Gruppenraum I 21 5,00 € 10,00 € 1,00 €
Kneipp Gruppenraum II 12 6,00 € 0,50 €
Turnhalle (analog 113)  
(mit Nebenraum u. Dusche) 

78 8,50 € 17,00 € 2,00 €

Hof (analog großer Saal) 68,00 € 8,00 €
Garten (analog kleiner Saal) 27,00 € 3,00 €
 
 
 
Werkstätten  
Keramikwerkstatt pro Kurseinheit 8,50 € Tagessatz 50,00 €
Schreinerwerkstatt pro Kurseinheit 15,00 € Tagessatz 70,00 €
Fotolabor pro Kurseinheit 5,00 € Tagessatz 30,00 €
Fotolabor Einzelnutzung

(bis zu 3 Std.)
5,00 €

 
Galerie Kulturdach  Tagessatz 65,00 €
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Anlage 2 
 
Ermäßigter Tarif 
Gilt für städtische Dienststellen, gemeinnützige Vereine und Wohlfahrtsorganisationen, aner-
kannten Kirchen, Schulen, Parteien und Gewerkschaften mit Sitz in Nürnberg und für Kurs-
angebote von Gruppen und Vereinen, für die nicht der Sondertarif gilt 
  
Raum/Ort Raumgröße  

(gerundet m²) 
Gebühr für  
1.5 Stunden  

(nur für Kurse) 

Gebühr für  
3 Stunden  

jede weitere 
Stunde 

Aula            160 40,00 € 5,00 €
großer Saal 136 17,00 € 34,00 € 4,00 €
kleiner Saal  55 6,75 € 13,50 € 1,50 €
Sen.Treff Lesezimmer 14 1,50 € 3,00 € 0,25 €
Sen.Treff Wohnzimmer 27 3,25 € 6,50 € 0,75 €
Sen.Treff Gruppenraum I 35 4,25 € 8,50 € 1,00 €
Sen.Treff Gruppenraum II 18 2,25 € 4,50 € 0,50 €
Sen.Treff Küche 9 2,00 € 0,25 €
108 (Computerraum) 
nur für Kurse und ähnliches 

18 4,50 € 9,00 € 1,00 €

113 34 4,25 € 8,50 € 1,00 €
114 35 4,25 € 8,50 € 1,00 €
201 38 4,25 € 8,50 € 1,00 €
Küche Frauenbereich 32 4,00 € 8,00 € 1,00 €
203 25 3,25 € 6,50 € 0,75 €
204 (Kinderzimmer) 36 4,25 € 8,50 € 1,00 €
205 57 6,75 € 13,50 € 1,50 €
207 26 3,25 € 6,50 € 0,75 €
211 26 3,25 € 6,50 € 0,75 €
212 36 4,25 € 8,50 € 1,00 €
301 15 2,00 € 4,00 € 0,50 €
303 16 2,00 € 4,00 € 0,50 €
304 16 2,00 € 4,00 € 0,50 €
Kneipp Küche mit Nebenraum 40 5,00 € 10,00 € 1,25 €
Kneipp Gruppenraum I 21 2,50 € 5,00 € 0,50 €
Kneipp Gruppenraum II 12 3,00 € 0,25 €
Turnhalle (analog 113)  
(mit Nebenraum u. Dusche) 

78 4,25 € 8,50 € 1,00 €

Hof (analog großer Saal) 34,00 € 4,00 €
Garten (analog kleiner Saal) 13,50 € 1,50 €
 
 
 
Werkstätten  
Keramikwerkstatt pro Kurseinheit 4,25 € Tagessatz 25,00 €
Schreinerwerkstatt pro Kurseinheit 7,50 € Tagessatz 35,00 €
Fotolabor pro Kurseinheit 2,50 € Tagessatz 15,00 €
 
Galerie Kulturdach  Tagessatz 32,50 €
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Anlage 3 
 
Sondertarif  
Gilt für Vereine, Initiativen, Gruppen und Clubs, deren Ziele und Aufgabenstellungen mit der 
Zielsetzung des Nachbarschaftshauses übereinstimmt und die sich regelmäßig (mindestens 
einmal im Monat) im Nachbarschaftshaus treffen. 
 
Raum/Ort Raumgröße  

(gerundet m²) 
Gebühr für  
1.5 Stunden  

(nur für Kurse) 

Gebühr für  
3 Stunden  

jede weitere 
Stunde 

Aula            160 20,00 € 2,50 €
großer Saal 136 8,50 € 17,00 € 2,00 €
kleiner Saal  55 3,40 € 6,75 € 0,75 €
Sen.Treff Lesezimmer 14 0,75 € 1,50 € 0,10 €
Sen.Treff Wohnzimmer 27 1,60 € 3,25 € 0,40 €
Sen.Treff Gruppenraum I 35 1,10 € 4,25 € 0,50 €
Sen.Treff Gruppenraum II 18 1,10 € 2,25 € 0,25 €
Sen.Treff Küche 9 1,00 € 0,10 €
108 (Computerraum) 
nur für Kurse und ähnliches 

18 2,25 € 4,50 € 0,50 €

113 34 2,10 € 4,25 € 0,50 €
114 35 2,10 € 4,25 € 0,50 €
201 38 2,10 € 4,25 € 0,50 €
Küche Frauenbereich 32 2,00 € 4,00 € 0,50 €
203 25 1,60 € 3,25 € 0,40 €
204 (Kinderzimmer) 36 2,10 € 4,25 € 0,50 €
205 57 3,40 € 6,75 € 0,75 €
207 26 1,60 € 3,25 € 0,40 €
211 26 1,60 € 3,25 € 0,40 €
212 36 2,10 € 4,25 € 0,50 €
301 15 1,00 € 2,00 € 0,25 €
303 16 1,00 € 2,00 € 0,25 €
304 16 1,00 € 2,00 € 0,25 €
Kneipp Küche mit Nebenraum 40 2,50 € 5,00 € 0,60 €
Kneipp Gruppenraum I 21 1,25 € 2,50 € 0,25 €
Kneipp Gruppenraum II 12 0,75 € 1,50 € 0,10 €
Turnhalle (analog 113)  
(mit Nebenraum u. Dusche) 

78 2,10 € 4,25 € 0,50 €

Hof (analog großer Saal) 17,00 € 2,00 €
Garten (analog kleiner Saal) 6,75 € 0,75 €
 
 
 
Werkstätten  
Keramikwerkstatt pro Kurseinheit 2,10 € Tagessatz 12,50 €
Schreinerwerkstatt pro Kurseinheit 3,75 € Tagessatz 17,50 €
Fotolabor pro Kurseinheit 1,25 € Tagessatz 7,50 €
 
Galerie Kulturdach  Tagessatz 16,25 €
 
 


